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p HÄsin f1�TE NKONFERENZ 

n ER LAN D-WIHTSCHAFTSKAM MERN 
ÖSTERRE ICHS 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 \'hen 

Ihr Zeichen/Schreiben van: 

Datum: 

W· 2.10.1986 
len, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wien I., Läwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0741. 63 77 31. Fernschreiber 13/545 1 

i···· '>I f','''''' ,,'Jtl . IJ. vAl. \;;i uu I Verteilt... .. ------ ---

i7 tJj t /)'7tuf�L 
Unser Zeichen: 
S-1086/Sch 

Durchwahl: 
478 

Die Prä"" �ntenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beeHrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften i hrer Stellungna hme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Dienstrecht der Hoch

sc�llehrer im BDG 1979 geregelt wird, mit der Bitte um 

Kenntnisnahme zu �berreichen. 

F�r den 

25 Beilagen 

Generalse1 retär : .VZ" 

J)7 :J 

IJ, 7 � 
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/ 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Wien, am ...... .... .. ?:.�?:.�:.�.� ............... .. 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0741. 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 v.lien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
920.53l/8-II/A/6/86 19.6.1986 

Unser Zeichen: 
S-686/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff : Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Oienst
recht der Hochschullehrer im BOG 1 97 9  geregelt wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Bundeskanzleramt mitzuteilen, daß 

sie gegen den vorgelegten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Dienstrecht der Hochschullehrer im Beamtendienstge

setz 1979 geregelt wird, keinen Einwand erhebt. 

Die vorgesehene M�glichkeit der Uberleitung von Universi

tatsassistenten in ein dauerndes Dienstverhältnis ist grund

sätzlich zu begr�ßen. 

§ 179 des G�setzentwurfes bestimmt hinsichtlich der 

Dienstpflichten des Universitäts(Hochschul)assistenten, 

daß er im Rahmen einer Universitäts(Hochschul)einrichtung in 

Forschung, Lehre und Verwaltung mitzuarbeiten und insbeson

dere bei Lehrveranstaltungen, bei Pr�fungen und bei der 

Betreuung wissenschaftlicher (k�nstlerischer) Arbeiten der 

Studierenden mitzuwirken hat. Das entspricht grundsätzlich 

der bisherigen Regelung und Praxis. Durch § 18 4 Abs. 1 des 

Entwurfes wird jedoch der Einsatz der Assistenten zu Lehr-
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tätigkeiten deutlich verstärkt. Die Erläuternden Bemerkun

gen führen dazu aus, daß jeder Universitäts(lIochschul)as

sistent künftig auch in der Lehre eingesetzt werden soll, 

wobei sich das Ausmaß und die Art dieses Einsatzes an den 

Aufgaben der Universitäts(Hochschul)einrichtung und der 

Qualifikation des Assistenten orientieren müsse. 

In diesem Zusammenhang äUßert die Präsidentenkonferenz im 

Hinblick auf die bereits jetzt an stark frequentierten Uni

versitäten bzw. Studienrichtungen bestehenden Zustände die 

Besorgnis, daß der akademische Lehrbetrieb bei weiter zu

nehmenden Studentenzahlen und noch knapper werdenden finan

ziellen Mitteln des Bundes zu weitgehend auf die Assisten

ten abgewälzt werden könnte. Das wäre langfristig der Quali

tät der Ausbildung unseres akademischen Nachwuchses und 

damit für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick

lung unseres Vaterlandes Österreich abträglich. 

Es sollte daher in geeigneter Weise sichergestellt werden, 

daß auch in Zukunft die habilitierten Universitätsprofesso

ren und Dozenten im wesentlichen die Träger der akademischen 

Lehre bleiben und das Institut der Habilitierung (venia 

legendi) seine Bedeutung behält. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Generalsekretär: 
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